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Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
§ 39 SGB XI

Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an
der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegekasse die Kosten einer notwendigen Ersatz-
pflege für längstens vier Wochen je Kalenderjahr; § 34 Abs. 2 Satz 1 gilt nicht. Vorausset-
zung ist, dass die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor der erstmaligen Verhinderung
mindestens zwölf Monate in seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat. Die Aufwen-
dungen der Pflegekasse dürfen im Einzelfall 1.432 Euro im Kalenderjahr nicht über-
schreiten. Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen bis
zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben, wird vermutet, dass die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird; in
diesen Fällen dürfen die Aufwendungen der Pflegekasse den Betrag des Pflegegeldes der
festgestellten Pflegestufe nach § 37 Abs. 1 nicht überschreiten. Zusätzlich können von der
Pflegekasse auf Nachweis notwendige Aufwendungen, die der Pflegeperson im Zusam-
menhang mit der Ersatzpflege entstanden sind, übernommen werden. Die Aufwendungen
der Pflegekasse nach den Sätzen 4 und 5 dürfen zusammen den in Satz 3 genannten
Betrag nicht übersteigen.

1. Allgemeines

(1) Ist eine Pflegeperson an der Pflege gehindert, hat der Pflegebedürftige für die Dauer
von bis zu vier Wochen (28 Kalendertage) je Kalenderjahr Anspruch auf Ersatzpflege. An
der Pflege gehinderte Pflegepersonen sind Angehörige, der Lebenspartner, Nachbarn,
Bekannte oder sonstige Personen, die einen Pflegebedürftigen pflegen. Pflegekräfte einer
zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtung nach § 72 SGB XI und Pflegekräfte mit de-
nen die Pflegekasse einen Einzelvertrag nach § 77 SGB XI geschlossen hat, sind keine
an der Pflege gehinderte Pflegepersonen i. S. des § 39 SGB XI.

Für die Ersatzpflege kann die Pflegekasse im Einzelfall 1.432,00 EUR im Kalenderjahr
übernehmen; die Zahlung bezieht sich dabei auf das Kalenderjahr und nicht auf die Pfle-
geperson(en). Wird die Ersatzpflege durch Pflegepersonen durchgeführt, die mit dem
Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft leben, sind die Aufwendungen der Pflegekasse grundsätzlich auf
die Höhe des in der jeweiligen Pflegestufe festgelegten Pflegegeldbetrages nach § 37
Abs. 1 SGB XI beschränkt. Der Anspruch auf Ersatzpflege ist in zweifacher Hinsicht – von
der Dauer her und auf einen Höchstbetrag – begrenzt. Die Ersatzpflege kann zum einen
durch eine nicht erwerbsmäßig pflegende Person (z. B. Angehörige, Lebenspartner,
Nachbarn, Bekannte) und zum anderen durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung nach
§ 72 SGB XI (z. B. ambulante Pflegedienste, Familienentlastende Dienste) sowie andere
nicht zugelassene Dienste, die im Rahmen einer Erwerbstätigkeit die Ersatzpflege durch-
führen (z. B. Dorfhelfer-/innen, Betriebshilfsdienste), erbracht werden.

Bei Empfängern von Pflegegeld tritt die Leistung der Ersatzpflege an die Stelle des Pfle-
gegeldes. Für den ersten und letzten Tag der Ersatzpflege wird das Pflegegeld gezahlt
(siehe Ziffer 2.2.3 zu § 37 SGB XI). Dies gilt auch, wenn die Ersatzpflege in mehreren
Teilzeiträumen in Anspruch genommen wird, da am ersten und letzten Tag der Ersatz-
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pflege auch die Voraussetzungen für die Pflegegeldzahlung erfüllt werden. Bei stunden-
weiser Leistungserbringung ist auch ein Abruf möglich. In diesen Fällen erfolgt aus-
schließlich eine Anrechnung auf den Höchstbetrag von 1.432,00 EUR. Für Tage, an de-
nen die Ersatzpflege nicht mindestens 8 Stunden erbracht wird, erfolgt keine Anrechnung
auf die Höchstdauer von 28 Tagen im Kalenderjahr. Das Pflegegeld wird bei stundenwei-
ser Inanspruchnahme der Ersatzpflege von weniger als 8 Stunden täglich nicht gekürzt.
Erfolgt eine stundenweise Leistungserbringung durch eine nicht erwerbsmäßig pflegende
Person, sollte eine entsprechende Beratung durch die Pflegekasse erfolgen. In der Regel
ist für diesen Personenkreis der Anspruch auf Ersatzpflege nach § 39 Satz 4 SGB XI auf
die Höhe des Pflegegeldes begrenzt (siehe auch Ziffer 2.2).  In den Fällen, in denen es zu
einer Kürzung des Pflegegeldes bei nicht erwerbsmäßiger Pflege kommt, kann es für den
Pflegebedürftigen günstiger sein, keine Ersatzpflege zu beantragen, da der Anspruch auf
Ersatzpflege sowieso auf die Höhe des Pflegegeldes begrenzt ist und bei einem Verzicht
auf Beantragung der Ersatzpflege der Gesamtanspruch durch die stundenweise Verhinde-
rung der Pflegeperson nicht geschmälert wird.

Die Kosten der Ersatzpflege können bis zum Höchstbetrag von 1.432,00 EUR ohne antei-
lige Kürzung zusätzlich zur (ungekürzten) Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI erstattet
werden. Dies kann im Einzelfall – bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe III – dazu
führen, dass in einem Monat bis zu 2.864,00 EUR und in Härtefällen sogar bis zu
3.350,00 EUR von der Pflegekasse übernommen werden.

(2) Auf die Dauer des Leistungsanspruchs nach § 39 SGB XI wird die Zeit einer Lei-
stungsgewährung nach § 42 SGB XI nicht angerechnet.

Beispiel

Urlaub der Pflegeperson vom 01.03. bis 28.03. = Kostenübernahme für Ersatzpflege nach
§ 39 SGB XI.

Erkrankung der Pflegeperson vom 01.05. bis 28.05. = Gewährung von Kurzzeitpflege
nach § 42 SGB XI.

(3) Der Anspruch auf Ersatzpflege entsteht mit jedem Kalenderjahr neu. Hieraus folgt,
dass

- ein am 31.12. eines Jahres bestehender oder an diesem Tag – wegen Ablaufs der 4-
Wochen-Frist – endender,

- vor dem 31.12. eines Jahres abgelaufener

Leistungsanspruch nach § 39 SGB XI – bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen –
ab 01.01. des Folgejahres für vier Wochen weiter besteht oder wiederauflebt.
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2. Anspruchsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Leistung nach § 39 SGB XI ist, dass die Pflegeperson den Pfle-
gebedürftigen vor der erstmaligen Verhinderung mindestens 12 Monate in seiner häusli-
chen Umgebung gepflegt hat. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, dass dieselbe Pflege-
person den Pflegebedürftigen 12 Monate gepflegt haben muss. Die Gesetzesmaterialien
geben hierzu keine Hinweise. Es liegt vielmehr nahe, dass die Wartezeit von 12 Monaten
aus den bis zum 31.03.1995 geltenden Vorschriften der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu den Leistungen bei Schwerpflegebedürftigkeit übernommen wurde. Diese Rege-
lung wird dahingehend ausgelegt, dass die Wartezeit von 12 Monaten auch erfüllt ist,
wenn sich mehrere Personen die Pflege zeitlich geteilt haben. Die Pflege muss nicht un-
unterbrochen ausgeführt worden sein. Unterbrechungstatbestände, die den Vorausset-
zungen des § 39 SGB XI entsprechen und nicht länger als vier Wochen dauern, sind für
die Erfüllung der Wartezeit unschädlich. Hat die Unterbrechung länger als vier Wochen
gedauert, so verlängert sich die Frist um den Zeitraum der Hemmung. Nicht erforderlich
ist, dass die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor jeder neuen Unterbrechung der Pfle-
getätigkeit wiederum 12 Monate gepflegt haben muss.

(2) Anspruchsvoraussetzung ist nicht, dass die Leistung im Voraus beantragt wird.

2.1 Ersatzpflege außerhalb der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen

Da die Ruhensvorschrift nach § 34 Abs. 2 Satz 1 SGB XI hier ausdrücklich nicht gilt, ist
die Erbringung dieser Leistung nicht auf die Ersatzpflege im Haushalt des Pflegebedürfti-
gen beschränkt. Es gilt vielmehr ein erweiterter Häuslichkeitsbegriff. Die Ersatzpflege
kann daher insbesondere in

- einem Wohnheim für behinderte Menschen,

- einem Internat,

- einer Krankenwohnung,

- einem Kindergarten,

- einer Schule,

- einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung,

- einem Krankenhaus oder

- einer Pflegeeinrichtung (unabhängig von einer Zulassung nach § 72 SGB XI)

durchgeführt werden. Bei der Kostenübernahme für diese oder vergleichbare Einrichtun-
gen ist jedoch darauf zu achten, dass nur die pflegebedingten Aufwendungen berücksich-
tigt werden können. Investitionskosten, Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder für
Zusatzleistungen sowie die Behandlungspflege und soziale Betreuung dürfen hier jedoch
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nicht übernommen werden. Falls in diesem Zusammenhang lediglich eine Gesamtsumme
oder ein Tagessatz – ohne weitere Spezifizierung – in Rechnung gestellt wird, sollte ein
Prozentsatz in Höhe von mindestens 20 v. H. von der Summe des Rechnungsbetrages für
Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten, medizinische Behandlungspflege und so-
ziale Betreuung in Abzug gebracht werden. Soweit mit Einrichtungen auf der Grundlage
des 8. Kapitels des SGB XI Vergütungsverhandlungen geführt wurden, und damit auch
der pflegebedingte Anteil am Pflegesatz feststeht, ist dieser entsprechend zu berücksich-
tigen. Soweit entsprechende Pflegesatzvereinbarungen bzw. Vergütungsregelungen von
derartigen Einrichtungen mit dem zuständigen Träger der Sozialhilfe getroffen worden
sind, kann der pflegebedingte Anteil ebenfalls ermittelt und für die Leistungsgewährung
herangezogen werden.

Beispiel

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe II wird vom 11.06. bis 03.07.
(23 Kalendertage) in einer Rehabilitationseinrichtung erbracht.

Rechnungsbetrag der Rehabilitationseinrichtung
für 23 Tage Ersatzpflege 1.530,00 EUR

Abzug für Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten
medizinische Behandlungspflege, soziale Betreuung in
Höhe von 20 v. H. des Rechnungsbetrages 306,00 EUR

Erstattungsbetrag 1.224,00 EUR

Im laufenden Kalenderjahr besteht noch ein Restanspruch auf Ersatzpflege von 5 Kalen-
dertagen bzw. in Höhe von 208,00 EUR.

2.1.1 Ersatzpflege bei Gewährung von Leistungen nach § 43a SGB XI

Ist bei Pflegebedürftigen, die sich während der Woche und an Wochenenden oder in den
Ferienzeiten im häuslichen Bereich befinden und die Leistungen nach § 43a SGB XI und
der häuslichen Pflege (§ 36 oder § 37 SGB XI) erhalten, im häuslichen Bereich die Pflege
(z. B. an den Wochenenden oder in Ferienzeiten) nicht sichergestellt, können die Leistun-
gen nach § 39 SGB XI zur Verfügung gestellt werden. Eine Anrechnung auf die Leistun-
gen nach § 43a SGB XI ist nicht vorzunehmen. Sofern für den Pflegebedürftigen in dieser
Zeit, in der keine Pflege im häuslichen Bereich durchgeführt werden kann, die Unterbrin-
gung in derselben vollstationären Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen sicherge-
stellt wird, kann eine Leistungsgewährung nach § 39 SGB XI nicht erfolgen. Die dadurch
entstehenden Aufwendungen sind mit § 43a SGB XI abgegolten.
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2.2 Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten
Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben

(1) Wird die Ersatzpflege in Form der häuslichen Pflege durch eine Pflegeperson durch-
geführt, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwä-
gert ist oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann davon ausgegangen werden,
dass die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird; in diesen Fällen sind die Auf-
wendungen grundsätzlich auf den Betrag des Pflegegeldes der festgestellten Pflegestufe
beschränkt. Werden aber höhere notwendige Aufwendungen durch die Pflegeperson
nachgewiesen, wie z. B. Verdienstausfall oder Fahrkosten, so kann in diesen besonders
gelagerten Fällen eine Kostenerstattung bis zu 1.432,00 EUR erfolgen.

(2) Bei der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges ist in Anlehnung an das Kranken-
versicherungsrecht (§ 60 Abs. 3 Nr. 4 SGB V) pro gefahrenen Kilometer jeweils der nach
dem Bundesreisekostengesetz (§ 6 BRKG) festgesetzte Höchstbetrag für die Wegstrek-
kenentschädigung (0,22 EUR) zu erstatten.

(3) Verwandte (§ 1589 BGB) des Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grad sind Eltern,
Kinder (einschließlich der für ehelich erklärten und angenommenen Kinder), Großeltern,
Enkelkinder und Geschwister.

Verschwägerte (§ 1590 BGB) des Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grad sind Stiefel-
tern, Stiefkinder, Stiefenkelkinder (Enkelkinder des Ehegatten), Schwiegereltern, Schwie-
gerkinder (Schwiegersohn/Schwiegertochter), Schwiegerenkel (Ehegatten der Enkelkin-
der), Großeltern der Ehegatten, Stiefgroßeltern, Schwager/Schwägerin.

Beispiel 1

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe II wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Tochter vom 04.01. bis 31.01. (28 Kalendertage)
durchgeführt. Von der Tochter werden Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel in Höhe
von 60,00 EUR nachgewiesen.

Kostenübernahme in Höhe des
Pflegegeldes der Pflegestufe II = 410,00 EUR
plus Fahrkosten =   60,00 EUR
Erstattungsbetrag = 470,00 EUR

Darüber hinaus ist der Anspruch auf Ersatzpflege aus zeitlichen Gründen für das laufende
Kalenderjahr erschöpft.
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Beispiel 2

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe I wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Sohn vom 20.01. bis 09.02. (21 Kalendertage)
durchgeführt. Von der Pflegeperson werden Verdienstausfall in Höhe von 1.445,00 EUR
und Fahrkosten in Höhe von 92,40 EUR (20 km x 0,22 EUR = 4,40 EUR x 21 Tage =
92,40 EUR) nachgewiesen.

Kostenübernahme in Höhe des Pflegegeldes
der Pflegestufe I
205,00 EUR x 21 Kalendertage : 28 =  153,75 EUR
plus Fahrkosten =  92,40 EUR
plus Verdienstausfall = 1.445,00 EUR
Gesamt = 1.691,15 EUR

Da der Höchstbetrag überschritten wird, können maximal 1.432,00 EUR erstattet werden.
Darüber hinaus ist der Anspruch auf Ersatzpflege für das laufende Kalenderjahr erschöpft.

Beispiel 3

Teil 1

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe III wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Schwester vom 18.02. bis 22.02. (5 Kalenderta-
ge) durchgeführt. Von der Schwester werden zusätzlich Fahrkosten für öffentliche Ver-
kehrsmittel in Höhe von 30,00 EUR nachgewiesen.

Kostenübernahme in Höhe des Pflegegeldes
der Pflegestufe III
665,00 EUR x 5 Kalendertage : 28 = 118,75 EUR
plus Fahrkosten =  30,00 EUR
Erstattungsbetrag = 148,75 EUR

Es besteht im laufenden Kalenderjahr noch ein Restanspruch auf Ersatzpflege von 23
Kalendertagen bzw. in Höhe von 1.283,25 EUR.

Teil 2

Darüber hinaus wird die Ersatzpflege für diesen Pflegebedürftigen in einem Wohnheim für
behinderte Menschen vom 08.04. bis 30.04. (23 Kalendertage) erbracht. An pflegebe-
dingten Aufwendungen werden 1.323,50 EUR nachgewiesen. Da nur noch ein Restbetrag
von 1.283,25 EUR zur Verfügung steht, kann dieser erstattet werden.
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2.3 Vorliegen von Erwerbsmäßigkeit bei einer Ersatzpflege von mehr als vier Wochen
durch Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt
oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben

Eine Beschränkung der Kostenerstattung auf den Betrag des Pflegegeldes der festge-
stellten Pflegestufe bei Pflege durch Familienangehörige (bis zum zweiten Verwandt-
/Schwägerschaftsgrad) oder Haushaltsangehörige erfolgt nicht, wenn im konkreten Ein-
zelfall dargelegt wird, dass die Durchführung der Ersatzpflege der Erzielung von Er-
werbseinkommen dient.

Nach den Gesetzesmaterialien kann dies insbesondere dann angenommen werden, wenn
die Ersatzpflege länger als vier Wochen (28 Kalendertage) dauert.

Beispiel 1

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe II wird von dessen mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebensgefährtin vom 01.04. bis 30.04. (30 Kalender-
tage) durchgeführt. Hierfür hat ihr der Versicherte 1.050,00 EUR (täglich 35,00 EUR) ge-
zahlt.

Ergebnis:

Die Pflege dauert länger als vier Wochen, so dass Erwerbsmäßigkeit anzunehmen ist.
Infolgedessen kommt eine Begrenzung der Aufwendungen für die allgemeinen Pflegelei-
stungen auf den Betrag des Pflegegeldes der Pflegestufe II (410,00 EUR) nicht in Be-
tracht.

Kostenerstattung in Höhe von 980,00 EUR (35,00 EUR x 28 Kalendertage)

Der Anspruch auf Ersatzpflege ist aus zeitlichen Gründen für das laufende Kalenderjahr
erschöpft.

Beispiel 2

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe II wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Tochter vom 01.04. bis 05.05. (35 Kalendertage)
durchgeführt. Hierfür hat ihr der Versicherte 2.100,00 EUR (täglich 60,00 EUR) gezahlt.
Darüber hinaus werden von der Tochter zusätzlich Fahrkosten in Höhe von 183,70 EUR
nachgewiesen.
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Ergebnis:

Die Pflege dauert länger als vier Wochen, so dass Erwerbsmäßigkeit anzunehmen ist.
Infolgedessen kommt eine Begrenzung der Aufwendungen für die allgemeinen Pflegelei-
stungen auf den Betrag des Pflegegeldes der Pflegestufe II (410,00 EUR) nicht in Be-
tracht.

Der Höchstbetrag (2.100,00 EUR + 183,70 EUR : 35 Tage = 65,25 EUR x 22 Kalenderta-
ge = 1.435,50 EUR) wird bereits am 22.04. überschritten. Für den Zeitraum vom 01.04.
bis 22.04. werden 1.432,00 EUR erstattet.

Der Anspruch auf Ersatzpflege für das laufende Kalenderjahr ist erschöpft. Anspruch auf
Pflegegeld nach § 37 SGB XI in der festgestellten Pflegestufe besteht für den 01.04. so-
wie für die Zeit ab 22.04..

Erwerbsmäßigkeit ist allerdings dann nicht anzunehmen, wenn nur durch Kumulation
mehrerer Ersatzpflegen im laufenden Jahr (Zeitraum von 12 Monaten) der Zeitraum von
vier Wochen überschritten wird.

Allein die Zeitdauer der jeweils separat zu beurteilenden Ersatzpflege ist ausschlagge-
bend für die individuell infrage kommende Kostenerstattungsregelung.

Beispiel 3

Teil 1

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe III wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Tochter in der Zeit vom 01.04. bis 14.04. (14
Kalendertage) durchgeführt. Hierfür hat ihr der Versicherte 550,00 EUR gezahlt. Darüber
hinaus werden von der Tochter zusätzlich Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel in Hö-
he von 168,00 EUR (täglich 12,00 EUR) nachgewiesen.

Ergebnis:

Kostenübernahme in Höhe des Pflegegeldes
der Pflegestufe III
665,00 EUR x 14 Kalendertage : 28 = 332,50 EUR
plus 14 Kalendertage x 12,00 EUR Fahrkosten = 168,00 EUR
Erstattungsbetrag = 500,50 EUR
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Es besteht im laufenden Kalenderjahr noch ein Restanspruch auf Ersatzpflege von 14
Kalendertagen bzw. in Höhe von 931,50 EUR.

Teil 2

Erneute Ersatzpflege durch die Tochter in der Zeit vom 26.06. bis 15.07.
(20 Kalendertage). Hierfür hat ihr der Versicherte 830,00 EUR gezahlt. Fahrkosten werden
zusätzlich in Höhe von 240,00 EUR für öffentliche Verkehrsmittel (täglich 12,00 EUR)
nachgewiesen.

Ergebnis:

Kostenübernahme wie im Teil 1 (Erstattungsbetrag = 500,50 EUR, für die restlichen 14
Kalendertage), da eine Kumulation nicht erfolgt und die zweite Ersatzpflege nicht länger
als 28 Kalendertage andauert.

Darüber hinaus ist der Anspruch auf Ersatzpflege für das laufende Kalenderjahr aus zeitli-
chen Gründen erschöpft.

Beispiel 4

Teil 1

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe III wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Schwiegertochter in der Zeit vom 18.02. bis
27.02. (10 Kalendertage) durchgeführt. Hierfür hat ihr der Versicherte 367,00 EUR ge-
zahlt. Darüber hinaus werden von der Schwiegertochter zusätzlich Fahrkosten in Höhe
von 35,20 EUR (täglich 16 km x 0,22 EUR = 3,52 EUR) nachgewiesen.

Ergebnis:

Kostenübernahme in Höhe des Pflegegeldes
der Pflegestufe III
665,00 DM x 10 Kalendertage : 28 = 237,50 EUR
plus 10 Kalendertage x 3,52 EUR Fahrkosten =   35,20 EUR
Erstattungsbetrag = 272,70 EUR

Es besteht im laufenden Kalenderjahr noch ein Restanspruch auf Ersatzpflege von 18
Kalendertagen bzw. in Höhe von 1.159,30 EUR.
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Teil 2

Erneute Ersatzpflege durch die Schwiegertochter in der Zeit vom 09.04. bis 13.05. (35
Kalendertage). Hierfür hat ihr der Versicherte 1.284,50 EUR (täglich 36,70 EUR) gezahlt.
Fahrkosten werden zusätzlich in Höhe von 123,20 EUR (täglich 16 km x 0,22 EUR =
3,52 EUR) nachgewiesen.

Ergebnis:

Die Pflege dauert länger als vier Wochen, so dass Erwerbsmäßigkeit anzunehmen ist.
Infolgedessen kommt eine Begrenzung der Aufwendungen für die allgemeinen Pflegelei-
stungen auf den Betrag des Pflegegeldes der Pflegestufe III (665,00 EUR) nicht in Be-
tracht.

Kostenübernahme für die allgemeinen
Pflegeleistungen in Höhe von
36,70 EUR x 18 Kalendertage = 660,60 EUR
plus 18 Kalendertage x 3,52 EUR Fahrkosten =   63,36 EUR
Erstattungsbetrag = 723,96 EUR

Der Anspruch auf Ersatzpflege ist aus zeitlichen Gründen für das laufende Kalenderjahr
erschöpft. Eine Neuberechnung für die Ersatzpflege vom 18.02. bis 27.02. erfolgt nicht.

2.4 Vorliegen von Erwerbsmäßigkeit einer Ersatzpflegeperson, die mit dem Pflegebedürf-
tigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert ist oder mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebt und im laufenden Jahr bereits einen anderen Pflegebedürftigen ge-
pflegt hat

Erwerbsmäßigkeit kann nach den Gesetzesmaterialien insbesondere angenommen wer-
den, wenn seitens der Ersatzpflegeperson nachgewiesen wird, dass von ihr im laufenden
Jahr (Zeitraum von 12 Monaten) bereits ein anderer Pflegebedürftiger über einen Zeit-
raum von mehr als einer Woche gepflegt wurde. Sollte es sich bei der ersten Ersatzpflege
im laufenden Jahr um einen Pflegebedürftigen handeln, der mit der Pflegeperson bis zum
zweiten Grade verwandt oder verschwägert ist oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebt, erfolgt im Nachhinein keine erneute Beurteilung dieser Ersatzpflege (vgl. Ziffer 2.3).

Beispiel

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe III wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Enkeltochter in der Zeit vom 01.01. bis 14.01.
(14 Kalendertage) durchgeführt. Hierfür hat ihr der Versicherte 550,00 EUR gezahlt. Dar-
über hinaus werden von der Enkeltochter zusätzlich Fahrkosten für öffentliche Verkehrs-
mittel in Höhe von 160,00 EUR nachgewiesen.
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Gleichzeitig weist die Enkeltochter nach, dass sie bereits in der Zeit vom 03.09. des Vor-
jahres bis 17.09. des Vorjahres eine Ersatzpflege bei einem anderen Pflegebedürftigen
durchgeführt hat.

Ergebnis:

Die Ersatzpflegeperson pflegt zwei verschiedene Pflegebedürftige jeweils länger als eine
Woche innerhalb eines 12-Monats-Zeitraumes, so dass Erwerbsmäßigkeit für die Ersatz-
pflege ab 01.01. anzunehmen ist. Infolgedessen kommt eine Begrenzung der Aufwendun-
gen für die allgemeinen Pflegeleistungen auf den Betrag des Pflegegeldes der Pflegestufe
III (665,00 EUR) nicht in Betracht.

Kostenübernahme für die allgemeinen
Pflegeleistungen in Höhe von = 550,00 EUR
plus Fahrkosten = 160,00 EUR
Erstattungsbetrag = 710,00 EUR

Es besteht im laufenden Kalenderjahr noch ein Restanspruch auf Ersatzpflege von 14
Kalendertagen bzw. in Höhe von 722,00 EUR.

2.5 Ersatzpflege durch entfernte Verwandte/Verschwägerte (ab dem dritten Grad) oder
durch Nachbarn/Bekannte

Wird die Ersatzpflege durch entfernte Verwandte/Verschwägerte (ab dem dritten Grad)
oder durch eine Person aus der Nachbarschaft geleistet, ist von erwerbsmäßiger Pflege
auszugehen, so dass eine Beschränkung der Kostenerstattung auf den Betrag des Pfle-
gegeldes der festgestellten Pflegestufe nach § 37 Abs. 1 SGB XI nicht vorzunehmen ist.

Vielmehr kann der Höchstbetrag von 1.432,00 EUR ausgeschöpft werden, wenn entspre-
chende Aufwendungen für die Ersatzpflege nachgewiesen werden. Kosten für die allge-
meinen Pflegeleistungen gelten als nachgewiesen, wenn sie durch eine entsprechende
Quittung o. ä. belegt sind. Im Übrigen muss es sich bei diesen Ersatzpflegepersonen nicht
um einschlägig vorgebildete Pflegekräfte handeln.

Beispiel 1

Die Ersatzpflege bei einem Pflegebedürftigen der Pflegestufe II wird von dessen nicht mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Nichte vom 01.02. bis 17.02. (17 Kalendertage)
durchgeführt. Hierfür  hat ihr der  Versicherte 1.150,00 EUR gezahlt. Darüber  hinaus wer-

den von der Nichte zusätzlich Fahrkosten in Höhe von 52,36 EUR (täglich 14 km x
0,22 EUR = 3,08 EUR) nachgewiesen.
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Ergebnis:

Kostenübernahme für die allgemeinen
Pflegeleistungen in Höhe von = 1.150,00 EUR
plus 17 Kalendertage x 3,08 EUR Fahrkosten =     52,36 EUR
Erstattungsbetrag = 1.202,36 EUR

Es besteht im laufenden Kalenderjahr noch ein Restanspruch auf Ersatzpflege von 11
Kalendertagen bzw. in Höhe von 229,64 EUR.

Beispiel 2

Ein Pflegebedürftiger der Pflegestufe III ruft Sachleistungen durch eine ambulante Pflege-
einrichtung ab. Seine Ehefrau pflegt ihn zusätzlich.

In der Zeit vom 15.01. bis 14.02. (31 Kalendertage) ist die Ehefrau durch Urlaub an der
Pflege gehindert. Für die Dauer des Urlaubes wird die zusätzliche Pflege durch eine
Nachbarin erbracht, die in keinem verwandtschaftlichem Verhältnis zu dem Pflegebedürf-
tigen steht. Hierfür hat ihr der Versicherte 1.860,00 EUR (täglich 60,00 EUR) gezahlt.

Ergebnis:

Neben der Pflegesachleistung können für die Zeit vom 15.01. bis 11.02. max.
1.432,00 EUR im Rahmen der Ersatzpflege erstattet werden, da der Höchstbetrag
(60,00 EUR x 28 Kalendertage = 1.680,00 EUR) überschritten wird.

Der Anspruch auf Ersatzpflege für das laufende Kalenderjahr ist erschöpft.

2.6 Ausschöpfung des Leistungsanspruchs

(1) Ist der Leistungsanspruch für das laufende Kalenderjahr bereits ausgeschöpft, kann
bei Ersatzpflege im häuslichen Bereich für die weitere Dauer der Ersatzpflege Pflegegeld
gezahlt werden, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

(2) Sofern der Leistungsrahmen der Ersatzpflege entweder in der Höhe oder von den Ka-
lendertagen ausgeschöpft ist, stehen dem Pflegebedürftigen bereits ab diesem Zeitpunkt
für den weiteren – kurzzeitigen – Aufenthalt in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung
grundsätzlich bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Leistungen der Kurzzeit-
pflege nach § 42 SGB XI oder der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI zur Verfügung,
wenn die Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI zur Kurzzeitpflege bzw. vollstationären
Pflege zugelassen sind (siehe Ziffer 3.3 zu § 42 SGB XI). Ist die Pflegeeinrichtung nicht
nach § 72 SGB XI zur Kurzzeitpflege bzw. vollstationären Pflege zugelassen, kommt auf-



Stand: 10.10.2002

Seite 13 zu § 39 SGB XI

grund der insoweit sichergestellten Pflege die Zahlung des Pflegegeldes nach § 37
SGB XI in Betracht.

Ist der Pflegebedürftige in einer nicht zugelassenen Pflegeeinrichtung (nicht Einrichtungen
nach § 71 Abs. 4 SGB XI) untergebracht, steht ihm nach Ausschöpfung des Leistungs-
rahmens entweder in der Höhe oder von den Kalendertagen ab diesem Zeitpunkt für die
weitere Unterbringung Pflegegeld nach § 37 SGB XI entsprechend der festgestellten Pfle-
gestufe zu.

Beispiel

Ein Pflegebedürftiger in der Pflegestufe II stellt für den 01.04. bis 15.05. einen für dieses
Kalenderjahr erstmaligen Antrag auf Ersatzpflege für die Unterbringung in einer nicht zu-
gelassenen Pflegeeinrichtung. Die pflegebedingten Aufwendungen betragen täglich
57,00 EUR.

Ergebnis:

Der Höchstbetrag in Höhe von 1.432,00 EUR wird bereits am 26.04. ausgeschöpft. An-
spruch auf Pflegegeld nach § 37 SGB XI besteht für den 01.04. und für die Zeit ab dem
26.04. für die restliche Dauer der Unterbringung.


